Erläuterungen und Hinweise für Antragsteller 
zu der Bekanntmachung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

Forschungsverbünde für Suchtforschung

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) beabsichtigt, mit dem vorliegenden Förderangebot die Weiterentwicklung einer anwendungsorientierten Suchtforschung zu unterstützen. Damit sollen die Forschung stärker mit der Versorgung verbunden, der Transfer von Forschungsergebnissen in die Versorgung verstärkt und langfristige Strukturen der Zusammenarbeit entwickelt werden.

Es ist beabsichtigt, bis zu fünf interdisziplinäre Forschungsverbünde mit lokalem oder regionalem Schwerpunkt im Hinblick auf den Forschungstransfer und die Kooperation mit Versorgungseinrichtungen zu unterstützen. Die Einbeziehung überregionaler Wissenschaftler (-gruppen) ist möglich.

Leistungsprofil

Den folgenden Zielen und Aufgaben sollen die Forschungsverbünde gerecht werden: 
Forschungsorientierung
Die Forschungsverbünde müssen primär forschungsorientiert sein. Leistungen der Versorgung können nicht finanziert werden.

Interdisziplinarität und Vernetzung 
Regionale Forschungsverbünde können zu einem oder mehreren der in der Bekanntmachung genannten Themenbereiche gebildet werden. Dazu sollen alle für das jeweilige Thema relevanten Fachdisziplinen wie Verhaltenswissenschaften, klinische Forschung (z.B. Psychiatrie, klinische Psychologie, klinische Pharmakologie), Epidemiologie, Gesundheitswissenschaften u.a. einbezogen werden. Die Interdisziplinarität muß auch in entsprechenden kooperativen Forschungsansätzen zum Ausdruck kommen. 

Zur Bearbeitung der wissenschaftlichen Fragestellungen können jeweils dafür ausgewiesene Arbeitsgruppen aus dem Bundesgebiet kooperieren, z.B. zur Bearbeitung sich ergänzender Fragen, zur Bündelung methodischer Ansätze oder zur Zusammenführung therapeutischen Wissens. Es sollen die jeweils am besten ausgewiesenen Arbeitsgruppen einbezogen werden. Die Beantragung multizentrischer Studien ist möglich, sofern diese für das Verbundthema relevant sind. Hierbei können auch Einrichtungen außerhalb der Region, wie z. B. aus anderen Forschungsverbünden, beteiligt werden.

Versorgungsorientierung
Die Forschungsverbünde sollen sich vorrangig an den konkreten Problemen der Patientenversorgung orientieren. Die Einbindung von Versorgungseinrichtungen (wie z.B. (Landes-) Krankenhäuser, (Drogen-) Beratungsstellen, Arztpraxen, Rehabilitationseinrichtungen) auf regionaler Ebene muß deutlich werden. Sie müssen aktiv im Verbund beteiligt sein. 

Es sind Wege aufzuzeigen, mit welchen Schritten, Partnern, Institutionen etc. die Verbreitung der Ergebnisse und eine Umsetzung in die breite Versorgung erfolgen kann. Die frühzeitige Einbindung der Versorgungs- und Kostenträger ist z.T. für eine Umsetzung notwendig oder kann sie wesentlich erleichtern. 

Organisationskonzept
Eine enge Koordinierung der Arbeit innerhalb eines Verbundes und zwischen den Verbünden z.B. bei der Etablierung von Referenzeinrichtungen und Datenbanken, der Durchführung von Konsensusprozessen etc. und beim Abgleich von Methoden, Dokumentationsstandards, Begriffsdefinitionen u.ä. ist anzustreben. Die Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle wird als wichtige Voraussetzung für eine funktionsfähige Kommunikationsstruktur und Qualitätssicherung innerhalb eines Verbundes angesehen. Die geförderten Verbünde sollen bereit sein, zur verbundübergreifenden Kooperation und Koordination Arbeitsgemeinschaften zu bilden.

Langfristige Orientierung der Suchtforschung
Die Perspektive zur langfristigen Einrichtung und Übernahme von zentralen Strukturen wie z.B. Referenzeinrichtungen, Datenbanken, Konsensusprozessen, Kooperations- und Kommunikationsstrukturen über die Zeit der Bundesförderung hinaus muß in überzeugender Weise dargestellt werden.

Lehre und Fortbildung, Patienteninformation und Öffentlichkeitsarbeit
Die Erstellung von Konzepten für die Lehre und Fortbildung von Ärzten, Therapeuten und sonstigem Betreuungspersonal, für eine gezielte und qualitätsgesicherte Patienteninformation und für die Information der breiten Öffentlichkeit wird im Rahmen der Antragstellung erwartet.

Ausrichtung am sozioökonomischen Nutzen
Bei der Auswahl von Projekten insbesondere zur Evaluation von Therapieverfahren und Versorgungsstrukturen ist die Berücksichtigung sozioökonomischer Überlegungen von zentraler Bedeutung. Der Einsatz innovativer Verfahren sollte idealerweise die Kosten im Gesundheitssystem senken können oder die Versorgungsqualität (neue, Evidenz- oder Theorie-basierte Therapien, Verkürzung der Behandlungsdauer, Breitenwirkung in der Bevölkerung, Erfolgsrate etc.) erhöhen. Die Einbeziehung von Versorgungs- und Kostenträgern in den Verbund kann dabei die Zulassung neuer Verfahren und das Erneuern von Versorgungsstrukturen wesentlich vereinfachen. 

Finanzierung

Zusätzlich zu den Mitteln für Forschungsvorhaben können Mittel für weitere Maßnahmen beantragt werden:

Die Entwicklung bzw. Verbreitung von Instrumenten zum Forschungstransfer (z.B. Referenzeinrichtungen, Datenbanken, Konsensusprozesse, Qualitätszirkel, Leitlinien, Kommunikationsstrukturen u.a.) kann gefördert werden. 

Um die langfristige Verankerung von Suchtforschung in der Universität zu unterstützen, werden Personalmittel für einen Professor (C3 oder C4) zur Verfügung gestellt, der zur Mitwirkung in der verantwortlichen Leitung des Forschungsverbundes von einer der im Verbund beteiligten Trägerinstitutionen neu berufen wird. Diese Professur kann für ein klinisches Fach oder ein Fach der Verhaltenswissenschaften oder der Gesundheitswissenschaften besetzt werden. Bei dieser Professorenstelle handelt es sich um eine zeitlich nicht befristete Dauerposition, die für bis zu 6 Jahre nach dem Vorbild von Stiftungsprofessuren finanziert wird, für die jedoch die Hochschule bzw. das zuständige Ministerium bei ihrer Einrichtung die Verpflichtung zur Etatisierung spätestens ab Beginn des siebten Jahres eingehen muß. Die verbindliche Zusage der Träger muß vor Erteilung der Bewilligung vorliegen. Die Berufung ist Sache der Fakultät. Hochschule, Fakultät und Land müssen weiterhin die Übernahme eines arbeitsfähigen Kerns der Gruppe (i.d.R. je eine wissenschaftliche Assistentenstelle / Rotationsstelle, eine Doktorandenstelle und technisches Personal oder study nurse) nach Auslauf der Anschubfinanzierung verbindlich zusagen. 

Antragstellung

Die Antragstellung erfolgt in einem zweistufigen Verfahren. Antragsskizzen werden von den beteiligten verantwortlichen Wissenschaftlern gemeinsam formuliert. Sie übernehmen gemeinsam die wissenschaftliche Verantwortung für die Durchführung ihres Vorhabens. Einer der verantwortlichen Wissenschaftler übernimmt als Sprecher des Verbundes die Federführung für die Antragstellung und die Verantwortung für die Durchführung.

Zunächst sollen bis zum 31.1.2000 formlose, englisch-sprachige Antragsskizzen (DIN-A4-Format, 1,5-zeilig, doppelseitig) in kopierfähiger Form über den Verbundsprecher eingereicht werden.
Der Umfang der Skizzen soll 30 Seiten nicht überschreiten.
Die Skizzen sollen ein fachlich beurteilbares Grobkonzept beinhalten. Es wird gebeten, bei der Erstellung der Skizzen folgendes Gliederungsschema einzuhalten:
1. Titel / Thema des Forschungsverbundes
2. Sprecher 
3. Zusammenfassung des Gesamtkonzeptes (max. 1 Seite)
4. Struktureller Aufbau 
Die Struktur der Verbünde wird bewußt der Gestaltung der Antragsteller überlassen. Jeder Verbund kann sich in der Form organisieren, wie es seinen Zielen und Anforderungen am besten entspricht:
A) beteiligte Gruppen und Einrichtungen mit verantwortlichen Projektleitern 
B) unterstützende Stellen 
C) Organisation und Koordinierung 
D) Verzahnung der verschiedenen Sektoren (Forschung und Versorgung) 
E) Qualitätssicherung 
F) Kommunikationsstrukturen 
G) vorgesehene zentrale Einrichtungen 
H) Nutzung der vorhandenen Erfahrungen und Kapazitäten auf dem Gebiet der Forschung, der I) Versorgung, der Evaluation und des Transfers in die Versorgung 
J) Nutzung gemeinsamer Ressourcen im Verbund 
K) Informationsstellen und Öffentlichkeitsarbeit 
L) Nachwuchsförderung, Aus- und Weiterbildung. 
5. Thematische Zielsetzung 
A) Darstellung und Begründung der inhaltlichen Schwerpunktbildung unter
B) Berücksichtigung der versorgungsbezogenen und sozioökonomischen Bedeutung C) Skizzierung der einzelnen Verbundprojekte (Thema, Leiter, beteiligte Gruppen, Stand der Forschung, Fragestellung, Ziele, Methoden, Arbeitsplan) 
Orientierung der Verbundprojekte an den Zielen des Verbundes. 
6. Voraussetzungen
A) Wissenschaftliche Kompetenz der beteiligten Partner (z. B. die maximal 10 wichtigsten einschlägigen Publikationen, einschlägige Vorarbeiten, derzeit laufende Drittmittelvorhaben, insbesondere der DFG und der EU) 
B) Qualität, Umfang und Ausmaß bereits bestehender Vernetzung und Kooperation 
7. Perspektiven
Meilensteinplanung zur Umsetzung der Ziele
A) Pläne zur längerfristigen Etablierung der (universitären) Suchtforschung 
B) Pläne zur Einwerbung von zusätzlichen Mitteln von anderen Finanzgebern. 
8. Finanzierungsplan
A) Gesamtfinanzierungsplan mit einer Aufgliederung für die verschiedenen Projekte in Form einer vorkalkulatorischen Abschätzung
B) Beiträge anderer Finanzgeber (Länder, Kassen, Industrie, Stiftungen, Verbände, Banken etc.) 

Die vorgelegten Skizzen werden unter Hinzuziehung eines international besetzten Expertenkreis bewertet. Die Auswahl der Skizzen erfolgt in einem offenen Wettbewerb. Dabei werden die in der Bekanntmachung aufgeführten Kriterien zugrunde gelegt. Die Antragsteller der erfolgversprechendsten Skizzen werden zur Ausarbeitung ausführlicher Anträge aufgefordert werden.

